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Redaktionelle Anmerkung:     Rechtskraft  19.01.1961

Erläuterungsplan

zum Ergänzungsplan Nr. 1 des Durchführungsplanes Nr. 12 der Stadt Neuß

Der Eselspfad soll nicht, wie im Durchführungsplan Nr. 12 vorgesehen, zu einer durchgehenden Straße 
ausgebaut werden. Da hierdurch der Preußenstraße auf dem Abschnitt Görresstraße/ Eselspfad keine 
Verkehrsbedeutung zufällt, kann der ursprünglich vorgesehene Straßenraum der Preußenstraße reduziert 
werden. Die Fluchtlinie auf der Nordseite zwischen Görresstraße und Wallrafstraße wird daher durch die 
Vorderfront der bestehenden Häuser festgelegt.

Zur Ordnung des Grund und Bodens werden, wenn eine Regulierung auf freiwilliger Basis nicht möglich 
ist, nachstehend aufgeführte Maßnahmen durch die Gemeinde eingeleitet bzw. angeordnet:

a) Grenzausgleich gem. § 15 des Aufbaugesetzes,
b) Abtretung der Gemeinbedarfsflächen gem. § 16 des Aufbaugesetzes,
c) Umlegung gem. §§ 17 – 34 des Aufbaugesetzes,
d) Enteignung gem. §§ 44 – 47 des Aufbaugesetzes.


